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Advoselect – COVID-bedingte Reise- und Aufenthaltsbeschränkungen für Personal im grenzüberschreitenden Güterverkehr 
Niederlande 

 
Land 
 

Einschränkungen bei Ausreise 
(Quarantäne- bzw. Testpflicht, 
Dokumentation, 
Aufenthaltsdauer, sonstiges) 

Einschränkungen bei Einreise und 
Durchreise 
(Staat, Bund, Land) 
(Quarantäne- bzw. Testpflicht, 
Dokumentation, Aufenthaltsdauer, 
sonstiges) 
 

Wirkung dieser 
Einschränkungen auf 
Unternehmer, 
Lieferanten und 
Transportpersonal 
u.a.  

• Just in time 
• Schadensersat

zpflicht des 
Lieferanten 

• Force Majeure 
• Rückkehr 

eigener 
Transportpers
onal aus dem 
Ausland 

 

Strafen / 
Buβgelder für 
Unternehmer und 
Transport-
personal 
 

Kommerzielle 
Konsequenzen / 
Vorkehrungen 

• Vertragsbe
dingungen 
prüfen 

• Lagermögli
chkeiten 

• Lieferungs
planung 
anpassen 

NL 
 

 Für Waren und Güter sind die 
Grenzübergänge zwischen Deutschland und 
den Niederlanden uneingeschränkt offen.  
 
Mitarbeiter im Einsatz im 
Gütertransportsektor (Straße, Schiene, 
Luftverkehr und Wasserwege) sind von der 
Quarantänepflicht und der Pflicht, einen 
negativen PCR-Test bei Einreise 
vorzuweisen, befreit.  
Transportarbeiter benötigen allerdings jetzt 
ein negatives Schnelltestergebnis. Für 
Transportarbeiter, die mit der Fähre reisen, 
darf der Test nicht älter als 24 Stunden sein. 
(Quelle: 
https://www.government.nl/topics/coronaviru
s-covid-19/visiting-the-netherlands-from-
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abroad/mandatory-negative-test-results-and-
declaration 
 
https://www.government.nl/topics/coronaviru
s-covid-19/visiting-the-netherlands-from-
abroad/self-quarantine/exemptions) 
 
Alle in den Niederlanden geltenden 
Hygienevorschriften müssen eingehalten 
werden. 
 
Seit dem 23.01.2021 gilt in den 
Niederlanden eine Ausgangssperre von 
21.00 Uhr bis 04.30 Uhr. Der internationale 
Warentransport/Güterverkehr ist ein gültiger 
Grund für Reisen während der 
Ausgangssperre. Der internationale 
Transportarbeiter muss während der 
Ausgangssperre keine zusätzlichen 
Erklärungen bei sich haben, um zu 
beweisen, dass er während der 
Ausgangssperre aus einem gültigen Grund 
reist. 
Der internationale Transportarbeiter muss 
jedoch wie immer eine EU-
Bescheinigung/einen Frachtbrief dabei 
haben. 
(Quelle: 
https://www.government.nl/topics/coronaviru
s-covid-19/curfew 
 
https://www.evofenedex.nl/coronavirus/wegv
ervoermaatregelen-tijdens-de-coronacrisis) 
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